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Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Herzlich
Willkommen

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Herzlich Willkommen zum Modul Gehaltsverarbeitung Lehrpersonen im Lehrgang für Mitarbeitende der Schuladministration
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Mittwoch, 27. August 2025
08.30 – 11.30 Uhr

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Einführung 
neue Schulleiterinnen und Schulleiter
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Agenda
1. Teil: 08.30 – 10.00 Uhr

 Vorstellung Abteilung Personaldienstleistung (APD)

 Die Grundlagen des Gehaltssystems

 Einführung in die elektronische Pensenmeldung (ePM)

 Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD
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Agenda
2. Teil: 10.15 – 11.30 Uhr

 Fallmanagement bei Krankheit & Unfall

 WPGL – Wissensplattform Gehaltswesen Lehrpersonen

 KSML – Kantonaler Stellenmarkt für Lehrpersonen

 SteZe – Stellvertretungszentrale

 AZMS – Arbeitszeugnismanagement-System

 Der Gehaltsrechner

 Fragerunde

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD
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Wer sind wir?

Judith Bracher  Teamleiterin eServices
Manuela Giger  Fachspezialistin Krankheit und Unfall

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD
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Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

APD - Grundauftrag

• Korrekte Einstufung und Auszahlung der Gehälter an die 
rund 20’200 Lehrpersonen im Kanton Bern sicherstellen

• Einheitliche und korrekte Anwendung der Lehreranstellungs-
gesetzgebung im Bereich Gehälter gewährleisten

• Mitarbeit bei konzeptionellen Fragen der Lohnpolitik sowie 
Optimierung des Lohnsystems der Lehrpersonen in 
Zusammenarbeit mit dem Personalmanagement Lehrpersonen 

• Personaldienstleistungen erbringen, soweit diese Aufgabe 
nicht einem Amt bzw. Organisationseinheit übertragen ist

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Grundauftrag erläutern.
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Gehaltsadministration Lehrkräfte

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Auftrag: Verantwortung der Lohnzahlung der Lehrkräfte
 an Kindergärten, Volks- und Maturitätsschulen 
 
Ziele: Die Gehaltsverarbeitung ist monatlich korrekt und 

rechtzeitig ausgeführt.

•  Arbeitsabläufe werden anhand der Prozesse und 
Arbeitsgrundlagen inkl. AKV ausgeführt. 

•  Eine einheitliche Arbeitsweise im ganzen Team ZGL.
•  Anfragen werden gemäss Leistungsparameter kompetent 

und fristgerecht beantwortet
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Starke Zunahme des Aufgabenvolumens

Das Aufgabenvolumen APD (Volksschule, Schulen Sek II) hat in den letzten 
Jahren stark zugenommen. 

 2017 2023 +/-

Anzahl Lehrpersonen 16’775 19'925 +19%

Einzellektionenentschädigungen in Mio. CHF 11.7 24.7 +111%

Anzahl Krankheits-/Unfall-Fälle 544 790 +15%

9
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Aufgabengliederung
10

Entwicklungsmöglichkeit
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Zentrale Gehaltsstelle Lehrpersonen 
(Payroll)
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Gehaltssystem Lehrpersonen

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Quelle: Gehaltsklassentabelle Lehrkräfte 2018 – Grundgehalt bis Stufe +50 (www.erz.be.ch, 01.01.2018)

 Grundlagen Gehaltssystem Lehrpersonen
 Die Gehaltsklassen
 Einstufung
 Was bedeutet ein Vorstufenabzug?

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Jede der 25 GK ist zusammengesetzt aus dem Grundgehalt (100%) sowie 77 GS von je 0.75%. Das Maximalgehalt entspricht in jeder Klasse 157.75% des Grundgehalts. In der GK-Tabelle können die Frankenbeträge nach GK und GS entnommen werden (pro Jahr oder pro Monat).
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Gesetzliche Grundlagen

• Gesetz über die Anstellung der Lehrkräfte (LAG) vom 
20. Januar 1993

• Verordnung über die Anstellung der Lehrkräfte (LAV) 
vom 28. März 2007

• Direktionsverordnung über die Anstellung der Lehrkräfte 
(LADV) vom 15. Juni 2007

• Personalgesetz (PG)
• Personalverordnung (PV)
• Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRPG)

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD
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Gesetzliche Grundlagen

• Anstellungsverhältnis bis zu einem Monat = Entschädigung 
im Einzellektionenansatz

• Anstellungsverhältnis mehr als ein Monat = Entschädigung 
im Monatsgehalt 

• Anstellungsverhältnis mehr als ein Monat, aber weniger als 
ein Semester = Ferienanteil berechnen

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Stellvertretungen
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Gehaltssystem Lehrpersonen

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Quelle: LAV, Anhang 1 zu Artikel 27

 Grundlagen Gehaltssystem Lehrpersonen
 Die Gehaltsklassen (GKL)

Quelle: BKD intern

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Jede der 25 GK ist zusammengesetzt aus dem Grundgehalt (100%) sowie 77 GS von je 0.75%. Das Maximalgehalt entspricht in jeder Klasse 157.75% des Grundgehalts. In der GK-Tabelle können die Frankenbeträge nach GK und GS entnommen werden (pro Jahr oder pro Monat).
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Gehaltssystem Lehrpersonen

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Quelle: https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=14952396

 Grundlagen Gehaltssystem Lehrpersonen
 Die Gehaltsstufen (GS)

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Jede der 25 GK ist zusammengesetzt aus dem Grundgehalt (100%) sowie 77 GS von je 0.75%. Das Maximalgehalt entspricht in jeder Klasse 157.75% des Grundgehalts. In der GK-Tabelle können die Frankenbeträge nach GK und GS entnommen werden (pro Jahr oder pro Monat).

https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=14952396
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Gehaltssystem Lehrpersonen

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Quelle: https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=14951625

 Grundlagen Gehaltssystem Lehrpersonen
 Die Gehaltsstufen (GS)

Damit die Gehaltsstufen korrekt errechnet werden 
können, benötigt die APD jeweils unbedingt das korrekt 
und vollständig ausgefüllte «Persönliche Meldeblatt». 

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Jede der 25 GK ist zusammengesetzt aus dem Grundgehalt (100%) sowie 77 GS von je 0.75%. Das Maximalgehalt entspricht in jeder Klasse 157.75% des Grundgehalts. In der GK-Tabelle können die Frankenbeträge nach GK und GS entnommen werden (pro Jahr oder pro Monat).

https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=14951625
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Einstufung einer Lehrperson 

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD
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Einstufung einer Lehrperson

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

 Was bedeutet Vollpatent?

 Beispiel: Lehrperson unterrichtet auf Stufe PRIM und 
hat das Diplom «Primarlehrkräfte mit 
seminaristischer Ausbildung» oder «Lehrdiplom für 
die Volksschule und Primarschule».

 Hier handelt es sich um ein Vollpatent.

 Aber Achtung
Quelle: Gehaltsklassentabelle Lehrkräfte 2024 – Grundgehalt bis Stufe +50 (www.be.ch, 01.01.2024)

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die Einstufung einer Lehrperson erfolgt in vier Schritten.

1. Schritt: Zuordnung der GK gemäss Schulstufe oder Unterrichtbereich
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Einstufung einer Lehrperson

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

 Kein Vollpatent vorhanden, wenn

 Lehrperson auf Stufe SEK oder REAL unterrichtet und das 
Diplom «Primarlehrkräfte mit seminaristischer Ausbildung» 
oder «Lehrdiplom für die Volksschule und Primarschule» 
hat.

 Diese Kombination generiert einen Vorstufenabzug (VSA), 
weil die Voraussetzungen zum Unterrichten auf dieser 
Stufe mit dieser Ausbildung nicht erfüllt sind.

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die Einstufung einer Lehrperson erfolgt in vier Schritten.

1. Schritt: Zuordnung der GK gemäss Schulstufe oder Unterrichtbereich
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Beschwerdeweg

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen bei der Bildungs- und 
Kulturdirektion des Kantons Bern, Rechtsdienst, Sulgeneckstrasse 70, 3005 
Bern, schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden. 

Lehrperson Rechtsdienst 
BKD

Bundes-
gericht

Verwaltungs-
gericht

1. Instanz: kostenlos

2. und 3. Instanz: Gerichtskosten Quelle: Übersicht Beschwerdeweg (Philipp Binkert, 2018)

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Gegen die Einstufungsverfügung kann innert 30 Tagen bei der ERZ eine schriftlich begründete Beschwerde eingereicht werden. Sollte der Beschwerdeführende recht bekommen, nimmt die APD die entsprechende Korrektur der Verfügung vor. Dieses Verfahren ist Gutheissung und Ablehnung kostenlos für die Lehrperson. Sollte die Lehrperson bei Ablehnung durch den Rechtsdienst ERZ damit nicht einverstanden sein, kann sie die Beschwerde an die weiteren Instanzen weiterziehen (jedoch kostenpflichtig!).
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Altersentlastung (AE)

• Nach 50., 54., und 58. Altersjahr.
• Beträgt je 4 % des individuellen 

Beschäftigungsgrades. 
• AE soll den Lehrkräften die Möglichkeit geben, sich 

mit einer Pensenreduktion zu entlasten. 
• Äufnen und in Form eines Urlaubs bezogen werden. 

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD
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Individuelle Pensenbuchhaltung (IPB)

• Lehrpersonen erfüllen ihre Arbeit in dem Umfang, der ihrem 
BG entspricht. Abweichende Beschäftigungsgrade können 
bewilligt werden. 

• Bewilligte Abweichungen, welche nicht im gleichen Semester 
kompensiert werden können, sind in einer individuellen 
Pensenbuchhaltung auszuweisen. 

• Für Funktion Schulleitung/Pool Spezialaufgaben nur 
Äufnung AE möglich.

• Offizielles Formular der BKD verwenden!
Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Grundsätze

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Lehrpersonen werden für einen fixen BG oder eine Bandbreite angestellt und bewegen sich innerhalb dieser Werte. Das Gehalt wird im Umfang dieses Beschäftigungsgrades ausgerichtet.
Abweichungen sind z.B. Stellvertretungen. Diese können kurz- oder längerfristiger Dauer sein
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Individuelle Pensenbuchhaltung (IPB)

• Ende Schuljahr maximaler übertragender Saldo = minus 8 
bis plus 50 %.

• IPB-Konto ist jährlich abzurechnen. 

• Bei Beendigung der Anstellung wird der Saldo mit der letzten 
Gehaltszahlung verrechnet. 

https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=10356146

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Kontoführung

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Beträgt der Saldo mehr als -8 bzw. +50% so verfällt der übersteigende Teil, d.h. darf nicht übertragen werden
IPB ist auf Ende eines Schuljahres abzuschliessen und von SL und Lehrperson zu unterzeichnen. 
Die Aufgabe einer Funktion gilt auch als «Beendigung»!  

https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=10356146
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Weiterentwicklung SAP – Etappe 2
Die Standardisierung und Digitalisierung der Prozesse ist 
weiter voranzutreiben, damit ein möglichst effiziente 
Bewirtschaftung sichergestellt werden kann. 

• Zugang Lehrpersonen ESS (Adress-/Kontoanpassungen, 
Gehaltsabrechnung, etc. ab 2025)

• Workflow Einzellektionen (ERP Etappe 2 ab 2025)
• SAP-integrierte IPB/AE-Kontoführung (ERP Etappe 2 ab 

2025 - Pilot)

25
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Elektronische
Pensenmeldung 
(SAP-ePM)

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD
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Mutationen via SAP-ePM / NM – WELCHE?

• Neue Anstellungen
• Veränderung des Beschäftigungsgrades (BG)
• Abwesenheiten
• Anstellungsende

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Alle Mutationen, welche Einfluss auf die Gehaltsauszahlung haben sind via ePM zu melden. Neue AN, sei es an einer bestehenden Schule oder neu an dieser Schule, Veränderungen des BG’s, Abwesenheiten sowie Anstellungsende.
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Mutationen nicht via SAP-ePM / NM - Welche?

• Zivilstandsänderung
• Adressänderung
• Bankverbindung
• Einreichung von Weiterbildungsunterlagen
• etc.

Vgl. Benutzerhandbuch, Kapitel 1.2

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die ePM bearbeitet keine personenbezogenen Mutationen, wie Zivilstandsänderungen, Korrekturen von Adressen, Bankverbindungen, etc. All diese Mutationen sind mit separaten Dokumenten einzureichen. Detaillierte Angaben befinden sich im Benutzerhandbuch ab Seite 3.
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Zugang zur SAP-ePM - WER?

Das BE-Login ist der zentrale Zugang zur ePM.

• Schulleitung bestimmt hauptverantwortliche Person
• Schulleitungswechsel beantragen
• Registrierung bei BE-Login

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Pro Schule (Institution) wird eine hauptverantwortliche Person bestimmt. In den meisten Fällen ist dies der Schulleiter, bei grösseren Schulen kann diese Aufgabe auch dem Sekretariat übertragen werden. Ändert die hauptverantwortliche Person an einer Schule, ist das Formular «XXXX» auszufüllen und für VS via IS, für alle anderen Institutionen direkt an die ERZ zu schicken. Die neue SL, falls eine personenbezogene E-Mail-Adresse verwendet wird, muss sich vorgängig bei BE-Login registrieren lassen. Sobald das Änderungsformular bei der ERZ eingetroffen ist, wird der neuen SL ein sogenannter Registrierungscode zugestellt, welcher einmalig für die Verknüpfung der Schule mit der E-Mail-Adresse verwendet wird.
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Schulleitungswechsel beantragen - WIE?

 Login für SAP-ePM
 Login für KSML / AZMS und weitere Applikationen

Wechsel Applikationsverantwortung Schule - WPGL Kanton Bern

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Pro Schule (Institution) wird eine hauptverantwortliche Person bestimmt. In den meisten Fällen ist dies der Schulleiter, bei grösseren Schulen kann diese Aufgabe auch dem Sekretariat übertragen werden. Ändert die hauptverantwortliche Person an einer Schule, ist das Formular «XXXX» auszufüllen und für VS via IS, für alle anderen Institutionen direkt an die ERZ zu schicken. Die neue SL, falls eine personenbezogene E-Mail-Adresse verwendet wird, muss sich vorgängig bei BE-Login registrieren lassen. Sobald das Änderungsformular bei der ERZ eingetroffen ist, wird der neuen SL ein sogenannter Registrierungscode zugestellt, welcher einmalig für die Verknüpfung der Schule mit der E-Mail-Adresse verwendet wird.

https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=95256630#50-07de
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Neuer Zugang für SL- WIE?

ERP-Projekt - Teilprojekt Lehrpersonen - WPGL Kanton Bern

Beim erstmaligen Login ist der Zugang entsprechend dem 
oben erwähnten Link zu verwenden. Eine einmalige 
Verifizierung ist für alle Logins notwendig.

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Der Registrierungscode wird von der ERZ zugestellt und muss einmalig beim 1. Login erfasst werden.

https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=34249019#id-***de*ERPProjektTeilprojektLehrpersonen*fr*ProjetERPsousprojetCorpsenseignant**-zugang_de
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Schule mit BE-Login verknüpfen - WIE?
Login für KSML / AZMS und weitere Applikationen

• BKD erstellt Registrierungscode für die Schule

• Beispiel: 

• Beim 1. Login muss der Registrierungscode erfasst werden

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Der Registrierungscode wird von der ERZ zugestellt und muss einmalig beim 1. Login erfasst werden.
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Delegierte Personen erfassen - WIE?
Nur für KSML / AZMS und weitere Applikationen

• Die SL bestimmt, ob weitere Personen Zugriff erhalten
• Die SL kann für delegierte Personen unterschiedliche 

Zugriffsrechte verteilen (Lese – Bearbeitung – 
Bearbeitung/Freigabe)

• Delegierte Personen melden sich NIE mit einer E-Mail-Adresse 
an. 

• Delegierte Personen benötigen KEIN BE-Login

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Der SL kann die eigenen Rechte oder auch eingeschränkte an Drittpersonen weitergeben.
Alle delegierten Personen werden dem BE-Login des Schulleiters hinzugefügt. Bei Wechsel der Schulleitung werden die delegierten Personen abgehängt, es sei denn, der SL benutzt eine allgemeine Schul-Adresse (schuleXXX@bern.ch).
Wenn der neue Schulleiter diese Adresse übernehmen kann, bleiben die delegierten Zugriffe erhalten.
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Wertvolle Links zur SAP-ePM

Login-Link: 
Startseite SAP-ePM

Link Benutzer-Handbuch
Benutzerhandbuch SAP-ePM

Wo erhalte ich Unterstützung
Hotline Gehaltsadministration   031 633 83 12
Für technischen Support    031 633 83 20
     personalinformatik.apd@be.ch

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Hinweis zu Seite ERZ – Link Benutzerhandbuch – weitere Unterstützung
Schulungsangebot für neue Schulleitungen / delegierte Personen ist in Vorbereitung – geplant sind 2-3x jährlich einen Nachmittag

https://sapui-prd.apps.be.ch/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/FioriLaunchpad.html?spnego=disabled#Shell-home
https://wpgl.apps.be.ch/download/attachments/10356940/06.01_Benutzerhandbuch_ePM.pdf?version=1&modificationDate=1672748610097&api=v2
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Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

15 Minuten Pause
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Arbeitsunfähige 
Lehrperson

Sozial-
versicherungen 

(IV / PK etc.)
Visana (Unfall-
versicherung)

Schulbetrieb 
(Kinder, 

Kollegium etc.)

Case 
Management 

PH Bern

Schule (als 
Anstellungs-

behörde)

Kanton Bern 
(FM BKD / PA)

Abwesenheit Krankheit / Unfall

Einleitung

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Vorstellung (Name, Abteilung, Aufgabe FM)
Ablauf (Prozess Krankheit / Unfall Sicht BKD, weitere Themen im Zusammenhang mit krankheits-/unfallbedingten Absenzen, Abwesenheiten K+U erfassen, Arztzeugnisse)
 
Bereits mit Situation konfrontiert. In diesen «Krisensituationen» - v.a. bei längeren Ausfällen - sind die Schulleitenden zusätzlich gefordert (Direktbeteiligung, Sensibilisierung, Kommunikation, Organisation/Sicherstellung des Schulbetriebes etc.). Sehr herausfordernd – nicht nur für LP – sondern für alle Beteiligten.
 
Gerade weil so viele verschiedene Anspruchsgruppen mit unterschiedlichen Rollen und Erwartungshaltungen «mitspielen», ist es von zentraler Bedeutung, dass bei längeren Krankheits- oder Unfallabwesenheiten von Anfang an richtig aufgegleist und erfasst werden, damit die entsprechenden Infos an die entsprechenden Stellen weiterfliessen können und so das Zusammenspiel funktionieren kann.
 
Im Sinne der Fürsorgepflicht hat der Kanton Bern ein legitimes Interesse daran, dass alle wesentlichen Aspekte richtig und zeitgerecht an alle beteiligten Stellen vermittelt werden. Gleichzeitig muss auch erwähnt werden, dass eine falsche Verwaltung/Handhabung/Begleitung von Krankheitsfällen die so oder so schon sehr hohen Lohnausfallkosten weiter in die Höhe treiben kann. Erst recht, seit der Kanton Bern seit 01.2024 nicht mehr krankentaggeldversichert ist.
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• Definitionen / Begrifflichkeiten

• Prozesse Krankheit/Unfall

• Abwesenheiten (K/U/S) erfassen

• Weitere Themen (Arztzeugnisse, CM, Ferien etc.)

• Rechtliche Grundlagen

• Kontakte

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Abwesenheit Krankheit / Unfall

Ablauf/Themen
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Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Definition Krankheit
• Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Gesundheit
• Nicht Folge eines Unfalls
• Erfordert medizinische Untersuchung oder Behandlung
• Arbeitsunfähigkeit zur Folge

 Arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit ≠ Krankheit
• Arbeitsunfähigkeit bezieht sich auf die konkrete Stelle des Arbeitnehmers
• Mögliche Ursachen (Stress, Konflikte, Mobbing, psychische Belastung, etc.)
• Arbeitsfähigkeit an anderen Stellen ohne medizinische Einschränkungen 

gegeben

Krankheit/Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Auf Folie «Definition Krankheit» kurz erläutern

Viele Krankheiten sind entweder eine Folge von arbeitsplatzbezogener Arbeitsunfähigkeit oder tragen in gewissen Fällen dazu bei.
 
In diesen Fällen ist die Lehrperson nur an ihrer konkreten Stelle an der Arbeit verhindert. An sich kann sie aber ohne medizinische Einschränkungen arbeiten (ev. sogar beim selben Arbeitgeber)
„Ausgangspunkt: psychische Belastungen am Arbeitsplatz“
„Konflikt-/Mobbingsituationen“
„Stress am Arbeitsplatz“ / „Leistungsdruck“
 
In diesen Fällen ist eine Umplatzierung innerhalb der Schule oder die Auflösung des Arbeitsverhältnisses in Betracht zu ziehen, weil ja die LP grundsätzlich arbeitsfähig ist und dadurch doppelte Lohnkosten entstehen, obwohl eine LP eigentlich als gesund zu betrachten ist. Als wir noch KTG versichert waren, verweigerte die Versicherung in solchen Fällen ihre Leistungspflicht.
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Berufsunfall (BU): Alle Lehrpersonen sind versichert

Nichtberufsunfall (NBU): Nur Lehrpersonen, welche >4 Lektionen (8 
Stunden) arbeiten, sind versichert. Ggf. Unfalldeckung bei privater 
Krankenkasse einschliessen lassen

Ordentlicher Unfall : Arbeitsunfähigkeit von >3 Tagen (ab 4. Tag nach Unfall 
fliesst Taggeld an uns)

Bagatell-Unfall: Arbeitsunfähigkeit =<3 Tage (ohne Taggeldanspruch)

Krankheit/Unfall

Begrifflichkeiten Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Folie kurz erläutern
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Kurzabsenz <30Tage:

 Abwesenheit wird nicht in der ePM erfasst und Stellvertretungen werden über 
Einzellektionen gebucht. Fallmanagement nicht involviert. 

Langzeitabsenz von >=30 Tage vorhanden oder absehbar:
• Schulleitung: Erfassen sämtlicher Abwesenheitstage (auch während der 

unterrichtsfreien Zeit) in der ePM und Hochladen des Arztzeugnisses 
• Fallmanagement: Auswerten Absenzen (SAP) und Versand Eröffnungsbrief an LP
• Case Management: Kontaktaufnahme mit Lehrperson und Evaluation ob CM-Fall
• Schulleitung: regelmässiges Verlängern der Abwesenheit in der ePM und Hochladen 

des aktuellen Arztzeugnisses
• Fallmanagement: Versand IV-Anmeldung und Vollmachten an LP (4 Monate)
• Fallmanagement: Gehaltskürzung 10% resp. Ende GFZ (1 resp. 2 Jahre)
• Schulleitung: Fallabschluss melden

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Grobprozess Krankheit

Krankheit/Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
An dieser Stelle ist es uns ein Anliegen zu erwähnen, dass die Unterscheidung zwischen Kurzzeitabsenzen (<30 Tage) und Langzeitabsenzen (>30 Tage) wichtig ist.
 
Kurzzeitabsenzen:
SL ist für die Verwaltung dieser Fälle verantwortlich (AZ ab >5 Tage)
Abwesenheit wird nicht in der ePM erfasst
Stellvertretung über Einzellektionen abgedeckt
 
Langzeitabsenzen:
FM / CM ist mit im Boot und bietet Unterstützung
Abwesenheit muss in der ePM erfasst werden
Fixe Stellvertretung wird engagiert
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Unfallereignis mit oder ohne Arbeitsunfähigkeit:

 Lehrperson: Umgehend Online-Unfallmeldung ausfüllen auf Startseite - WPGL 
Kanton Bern

Unfallereignis ab 1 Tag Arbeitsunfähigkeit:
• Schulleitung: Erfassen sämtlicher Abwesenheitstage (auch während der 

unterrichtsfreien Zeit!) in der ePM und Hochladen des Arztzeugnisses 
• Personalamt/Visana: Falleröffnung und Koordination Taggeld
• Fallmanagement: Auswerten Absenzen (SAP) und Versand Eröffnungsbrief an LP
• Schulleitung: regelmässiges Verlängern der Abwesenheit in der ePM und Hochladen 

des aktuellen Arztzeugnisses
• Fallmanagement: Gehaltskürzung 10% resp. Ende GFZ (1 resp. 2 Jahre)
• Schulleitung: Fallabschluss melden

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Grobprozess Unfall

Krankheit/Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen



https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=3375268&language=de_DE
https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=3375268&language=de_DE
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Wichtig beim Erfassen von Abwesenheiten (Krankheit/Unfall)

 Abwesenheiten zeitnah, korrekt und durchgehend erfassen (ePM-Eingaben 
fliessen zeitgleich in die Gehaltsverarbeitung SAP)

 AUF-Grad bei Mehrfachanstellungen über sämtliche Anstellungen erfassen

 AUF-Grad basiert auf effektivem Pensum (nicht auf 100%-Pensum)
 Abwesenheiten mit dem selben AUF-Grad verlängern 
 Keine rückwirkenden Korrekturen vornehmen (Absprache mit FM)
 Arztzeugnisse ausschliesslich via ePM hochladen, nicht per E-Mail (Ausnahme AZ 

von SL)

 Arztzeugnisse können auch nachträglich hochgeladen werden

 Krankheitsabsenzen: Erfassen wenn >30 Tage arbeitsunfähig

 Unfallabsenzen: Immer erfassen, wenn LP arbeitsunfähig (Taggeld!)

Krankheit/Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Es ist wichtig, dass ihr wisst, dass Abwesenheiten, welche ihr in der ePM erfasst, zeitgleich in das Lohnverarbeitungssystem im SAP fliessen und so eine direkte Auswirkung auf mögliche Unfall-Taggeldzahlungen und Gehaltskürzungen resp. -sistierung haben. Deshalb sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr Abwesenheiten immer zeitnah (im entsprechenden Monat), korrekt (Dauer, Grad und Art der AUF analog analog Arztzeugnis) und durchgehend (also auch während der schulfreien Zeit) erfassen.
 
Lehrpersonen haben oftmals mehrere Anstellungen.  Wegen der Berechnung der Lohnfortzahlungsfrist ist es wichtig, dass die Prozente der Abwesenheit (Arbeitsunfähigkeitsgrad) gleichmässig auf alle Anstellungen zu verteilen. Und zwar unabhängig von der organisatorischen Handhabung her. Wenn also eine Lehrperson auf 1 Anstellung 100% AUF ist und auf allen anderen Anstellungen 100% arbeitsfähig ist, nehmt ihr trotzdem den durchschnittlichen AUF-Grad und verteilt diesen auf alle Anstellungen. Ausnahmen bilden Anstellungen, welche in unterschiedlichen Gehaltsklassen eingestuft sind (z.B. Schulleitung und Unterricht) oder wenn eine LP an 2 verschiedenen Schulstandorten angestellt ist.
 
Wenn ihr bei einer Lehrperson eine Arbeitsunfähigkeit (Abwesenheit) von 50% erfasst, wird diese immer basierend auf dem effektiven Beschäftigungsgrad berechnet. Sprich: 8 von beispielweise 16 Lektionen.
 
Wenn die Lehrperson über die bereits erfasste Absenz hinaus mit einem gleichbleibenden AUF-Grad arbeitsunfähig bleibt, kann die Abwesenheit in der ePM ganz einfach verlängert werten. Bitte passt auf, dass ihr beim Verlängern einer Abwesenheit diese nur in Zukunft anpasst und keine Rückwirkenden Veränderungen vornehmt. Rückwirkende Anpassungen der Arbeitsunfähigkeit dürfen nicht ohne Rücksprache oder Information des Fallmanagements vorgenommen werden, da sie vom System her nicht mehr erkannt werden (Schnittstelle zu einem anderen Tool).
 
Arztzeugnisse müssen grundsätzlich immer zusammen mit der Abwesenheitsmeldung über die ePM eingereicht werden. Allderdins kommt es oft vor, dass Arztzeugnisse erst nach erfasster Abwesenheit abgegeben werden. In diesen Fällen können Arztzeugnisse auch nachträglich hochgeladen werden.
 
Bitte wartet mit dem Erfassen von Abwesenheiten nicht zu, bis ihr ihr das entsprechende Arztzeugnis erhalten habt. Wir brauchen die frühzeitige Information der Abwesenheit. Die Zeugnisse können auch zu einem späteren Zeitpunkt eingereicht werden.
 
Hinweis: nach dem Hochladen der AZ sind diese für die SL nicht mehr sichtbar in der ePM. Dies bedeutet nicht, dass das Hochladen nicht geklappt hat. Im Zweifelsfall bitte kurz anrufen oder eine E-Mail schreiben.
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Eine Lehrerin ist schwanger, ihre Schwangerschaft ist aber im Arztzeugnis 
nicht ersichtlich. Wie gehe ich vor?

• Abwesenheit in der ePM als «Krankheit» erfassen

• Info via Kontaktformular APD oder per E-Mail (inkl. Geburtstermin)

• AZ beim Hochladen wie folgt benennen: S 01012025 – 31012025

Krankheit/Unfall

Wichtig beim Erfassen von Abwesenheiten (Schwangerschaft)

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Bei schwangerschaftsbedingten Absenzen erfolgt die Lohnfortzahlung der Lehrerinnen wie bei Krankheit und deshalb muss die schwangerschaftsbedingte Abwesenheit in der ePM auch als Krankheit erfasst werden. Im Moment ist es aus technischen Gründen noch nicht möglich, die Abwesenheit «Schwangerschaft» auszuwählen, weshalb wir im FM oftmals von der anstehenden Geburt keine Kenntnisse haben und den normalen Prozess im Falle einer Krankschreibung auslösen. Sprich: Eröffnungsbrief, Fragebogen durch CM etc. Dies generiert Mehraufwand von unserer Seite her und sorgt bei den Lehrerinnen oftmals für Unverständnis.

Um dies zu vermeiden und bis wir eine Lösung haben, sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns kurz per E-Mail (sofern die SS nicht im AZ erwähnt ist) über die SS und den errechneten Geburtstermin informiert. Eine weitere Möglichkeit ist, das AZ in der ePM mit S 01.01.2024 – 29.02.2024 zu benennen. 


https://www.bkd.be.ch/de/tools/kontaktformular-apd.html
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• Abgabe AZ an SL: spätestens bei >5 Tage AUF (bei AUF Unfall immer)

• AZ dürfen für max. 2 Monate ausgestellt werden, danach neues AZ

• AZ müssen durchgehend ausgestellt sein (auch während unterrichtsfreier Zeit 
und Feiertagen/Wochenenden)

• AZ beinhalten:
1. Dauer der Arbeitsunfähigkeit (von / bis)

2. Grad der Arbeitsunfähigkeit (in Lektionen oder Prozent des effektiven 
Pensums)

3. Art der Arbeitsunfähigkeit (Krankheit / Unfall)

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Arztzeugnisse (LAV Art. 35)

Krankheit/Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Folie kurz erläutern
 
Als SL verantwortlich für die Einforderung der AZ. Korrektheit der AZ überprüfen und wenn nötig, AZ bei der LP erneut einfordern.
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• Kontaktaufnahme mit LP/SL grundsätzlich durch CM

• Direkte/vorgängige Kontaktaufnahme durch LP oder SL möglich

• Evaluation (Fragebogen)

• Kriterien Aufnahme: =>25% BG / =>25% AUF / LP muss 
wiedereingliederungsfähig sein / AF nicht absehbar

• Eingliederungsmassnahmen / Vereinbarung

• Regelmässige Standortbestimmungsgespräche

• LP unterstützt die Bemühungen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess 
kooperativ und aktiv (LAV Art. 35a Abs. 4)

Case Management 

Krankheit/Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die Bildungs- und Kulturdirektion bietet ein Case Management an. Angegliedert ist das CM für Lehrpersonen an der PH Bern, und wird vom Kanton beauftragt. Ziel dieser Einrichtung ist eine frühzeitige Begleitung und Unterstützung einer krankgeschriebenen Lehrperson, und so eine möglichst schnelle Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess. 

Folie/Ablauf erläutern

Bei Unfällen kommt das Case Management selten zum Tragen. Und wenn, entscheidet die Unfallversicherung Visana über einen Einsatz des Case Managements.
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Während einer Voll- oder Teilarbeitsunfähigkeit darf das Pensum nicht 
verändert werden, ausser es liegen objektive Gründe vor.

Objektive Gründe sind:
• Anpassung Pensum wurde vor der Erkrankung vereinbart (gilt auf für 

unbezahlten Urlaub) und liegt innerhalb der Bandbreite
• Anpassung Pensum erfolgt aufgrund Wegfall von Lektionen (z.B. durch 

Klassenschliessung) und liegt innerhalb der Bandbreite

 Ausserhalb der Bandbreite nur mit Änderungskündigung möglich.

Anpassung Pensum während Arbeitsunfähigkeit

Krankheit/Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Innerhalb der Bandbreite sollte der Beschäftigungsgrad während einer Abwesenheit infolge Krankheit grundsätzlich nicht verändert werden. Liegen objektive Gründe für eine Anpassung des Beschäftigungsgrades vor, kann eine Anpassung innerhalb der Bandbreite erfolgen. Objektive Gründe sind bspw. gegeben, wenn eine Pensenänderung vor der Erkrankung vereinbart wurde oder wenn Lektionen wegfallen (z.B. durch Klassenschliessung oder Wegfall des Angebotes der Schule) 

Bei einem fixen Beschäftigungsgrad oder einer Anpassung ausserhalb der Bandbreite kann während einer Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich keine Anpassung vorgenommen werden. Dies ist nur im gegenseitigen Einvernehmen oder mittels Änderungskündigung nach Ablauf der Sperrfrist (Art. 28 PG) zulässig.
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• Lehrperson sendet Gesuch mit Angaben zu Zweck, Zeitpunkt und Destination 
zusammen mit ärztl. Ferienfähigkeitsbescheinigung mind. 6 Wochen vor 
Ferienantritt via Kontaktformular APD oder an fallmanagement.apd@be.ch.

• Fallmanagement prüft Gesuch und sendet Bewilligung/Ablehnung inkl. 
Informationen zum aktuellen Feriensaldo (SL im Cc).

 Ferien ohne Bewilligung = Einstellung Lohnfortzahlung

 Zu viel bezogene Ferientage = Rückforderung (IPB od. Gehaltsabzug)

 Buchung in SAP (ePM) durch FM = bezahlter Urlaub BKD

Ferien während Arbeitsunfähigkeit

Krankheit/Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Ferien im In- oder Ausland oder andere Aufenthalte im Ausland während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit benötigen zwingend eine vorgängige Bewilligung durch die Bildungs- und Kulturdirektion.

Wie ist das Vorgehen? Folie erläutern




https://www.bkd.be.ch/de/tools/kontaktformular-apd.html
mailto:fallmanagement.apd@be.ch
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Das Gehalt bei Krankheit oder Unfall kann eingeschränkt oder eingestellt werden, 
wenn

• eine Krankheit oder ein Unfall absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt 
worden oder in Ausübung einer bezahlten Nebenbeschäftigung aufgetreten ist

• sich die betroffene Lehrperson die Mitwirkungspflicht verletzt, beispielsweise 
indem sie/er sich den erforderlichen Abklärungs- und 
Eingliederungsmassnahmen widersetzt

• bei ärztlich festgestellter Arbeitsfähigkeit die Wiederaufnahme der Arbeit 
verweigert wird

Einstellung der Gehaltsfortzahlung (PV Art. 53)

Krankheit/Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Eine Ärztlich festgestellte AUF liegt auch vor, wenn kein AZ vorhanden ist
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Gehaltssistierung

Bei Arbeitsverhinderung wegen Krankheit oder Unfall wird den 
Lehrpersonen das Gehalt höchstens wie folgt ausgerichtet:

im ersten Jahr zu 100%

im zweiten Jahr zu 90%

Die teilweise Arbeitsfähigkeit verlängert den Gesamtanspruch auf 
Gehaltsfortzahlung nach Artikel 52 im Verhältnis zur geleisteten Arbeitszeit, 
höchstens jedoch um ein weiteres Jahr.

 Bei Ende Gehaltsfortzahlung müssen die betroffenen Anstellungen 
beendet und ggf. das Arbeitsverhältnis aufgelöst werden.

Krankheit/Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Folie erläutern
 
Ca. 2 Monate vor Ablauf der Lohnfortzahlung werden die LP durch uns schriftlich über die bevorstehende Gehaltssistierung informiert. Die SL erhält eine Kopie des Schreibens und wird vom FM aufgefordert die Anstellungen zu beenden oder das Pensum an die Restarbeitsfähigkeit anzupassen.
 
An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass AV nicht automatisch mit dem Ende der Gehaltsfortzahlung enden. Ihr müsst das AV also noch kündigen. Ansonsten läuft dieses faktisch weiter, wodurch die LP grundsätzlich das Recht hat, ihre Arbeit wiederaufzunehmen, wenn sie genesen ist. Deshalb müssen Arbeitsverhältnisse trotz Ende GFZ noch offiziell und unter Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt werden (ausser in gegenseitigem Einvernehmen).
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Sperrfristen

• im 1. Dienstjahr – keine Sperrfrist

• ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 60 Tagen

• ab sechstem bis und mit neuntem Dienstjahr während 150 Tagen

• ab zehntem Dienstjahr während 180 Tagen seit Beginn der AUF

Personalmanagement für Lehrpersonen
Personalmanagement Lehrpersonen (be.ch)
Christoph Michel +41 31 309 27 95 
E-Mail-Adresse chr.michel@be.ch

Kündigung während der Arbeitsunfähigkeit

Krankheit/Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Wir stellen immer wieder fest, dass manchmal nicht immer allen bewusst, dass man einer krankgeschriebenen Lehrperson auch kündigen kann. Man muss einfach den ordentlichen Kündigungsweg gehen und die Sperrfristen während Arbeitsverhinderung durch Krankheit oder Unfall berücksichtigen.

Sperrfristen erwähnen

Diese Möglichkeit kann zum Beispiel in Betracht gezogen werden, wenn eine Rückkehr an den aktuellen Arbeitsplatz nicht mehr realistisch (keine Perspektive), wenn die Auflösung des Arbeitsverhältnisses bereits vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit ein Thema gewesen ist oder wenn zum Beispiel die Lehrperson überhaupt nicht kooperiert und die Wiedereingliederung unterstützt.
 
Natürlich ist das oberste Ziel die Wiedereingliederung der Lehrpersonen und gleichzeitig muss auch an die soziale Verantwortung als Arbeitgeber gedacht werden. Aber: mit der 2- oder sogar 3-jährigen Lohnfortzahlung ist nicht gemeint, dass ein Arbeitsverhältnis auch dementsprechend weitergeführt werden muss, ohne dass irgendetwas unternommen werden muss/kann.

Hinweis auf PML

https://www.bkd.be.ch/de/start/ueber-uns/die-organisation/bkd-generalsekretariat/personalmanagement-lehrpersonen.html
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Erlangt eine Lehrperson ihre volle Arbeitsfähigkeit bei einem Wiedereinstieg 
oder Berufswechsel wieder oder bezieht sie eine Leistung der 
Invalidenversicherung informiert sie unverzüglich die Schulleitung, das Case 
Management und das Fallmanagement oder spricht sich mit dem Case 
Management ab, wer die jeweiligen Instanzen informiert.

 Die SL meldet den Fallabschluss unbedingt via Kontaktformular APD 
oder an fallmanagement.apd@be.ch.

Fallabschluss

Krankheit/Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wenn in der ePM keine Absenzen mehr erfasst worden sind, dass die LP wieder zu 100% arbeitsfähig ist. Bitte informiert uns trotzdem noch per E-Mail, wenn Lehrpersonen wieder gesund ist oder der Fall in Folge der Beendigung der Anstellung endet.


https://www.bkd.be.ch/de/tools/kontaktformular-apd.html
mailto:fallmanagement.apd@be.ch
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 AUF >=30 Tage: Zeitnah, korrekt und durchgehend Abwesenheiten in der 
ePM erfassen und regelmässig Arztzeugnis/se hochladen (s. Folien 
«Grobprozess Krankheit», «Arztzeugnisse» und «Wichtig beim Erfassen von 
Abwesenheiten Krankheit/Unfall»)

 Pensum während Arbeitsunfähigkeit nicht anpassen

 Krankheit aufgrund von Schwangerschaft melden oder kennzeichnen (s. 
Folie «Schwangerschaft»)

 Ende der Arbeitsunfähigkeit via Kontaktformular APD oder an 
fallmanagement.apd@be.ch

 Bei Ende Gehaltsfortzahlung Anstellungen beenden und Arbeitsverhältnis 
kündigen

Krankheit/Unfall
Zusammenfassung Pflichten SL Krankheit

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Zusammenfassung Krankheit

https://www.bkd.be.ch/de/tools/kontaktformular-apd.html
mailto:fallmanagement.apd@be.ch
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 LP: Umgehend Online-Unfallmeldung ausfüllen auf Startseite - WPGL 
Kanton Bern (s. Schnellzugriff «Unfall melden»)

 Bei AUF ab dem 1. Tag: Zeitnah Abwesenheiten in der ePM erfassen und 
regelmässig Arztzeugnis/se hochladen (s. Folien «Grobprozess Unfall», 
«Arztzeugnisse» und «Wichtig beim Erfassen von Abwesenheiten 
Krankheit/Unfall»)

 Pensum während Arbeitsunfähigkeit nicht anpassen

 Ende der Arbeitsunfähigkeit via Kontaktformular APD oder an 
fallmanagement.apd@be.ch

 Bei Ende GFZ Anstellungen beenden und Arbeitsverhältnis kündigen

Krankheit/Unfall
Zusammenfassung Pflichten SL Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Zusammenfassung Unfall

https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=3375268&language=de_DE
https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=3375268&language=de_DE
https://www.bkd.be.ch/de/tools/kontaktformular-apd.html
mailto:fallmanagement.apd@be.ch
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• Art. 65 des Personalgesetzes (PG)
• Art. 52 - 59 der Personalverordnung (PV)
• Art. 33 - 35a der Verordnung über die Anstellung der Lehrkräfte (LAV)

PG Art. 65 Gehalt bei Krankheit oder Unfall

1 Werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infolge Krankheit oder Unfall ohne 
ihr Verschulden an der Arbeitsleistung gehindert, wird das Gehalt ganz oder 
teilweise befristet weiter ausgerichtet. 

2 (…). Die maximale Gehaltsfortzahlungsdauer beträgt zwei Jahre.

Rechtliche Grundlagen

Krankheit / Unfall

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Folie nur kurz erwähnen
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Fallmanagement 
Sabine Stalder  +41 31 633 83 04
Manuela Giger  +41 31 633 84 86
Manuel Szelestenyi  +41 31 633 99 18
Daniela Tironi  +41 31 636 46 70
Melinda Hirschi  +41 31 633 46 01
Sandra Milesevic  +41 31 633 32 43

E-Mail-Adresse  fallmanagement.apd@be.ch
Kontaktformular (allg. Anfragen) Kontaktformular APD

Case Management 
Stefanie Küng (Teamleitung) +41 31 309 27 95 / stefanie.kueng@hin.ch

   

Kontakte

Krankheit/Unfall

https://www.bkd.be.ch/de/tools/kontaktformular-apd.html
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15 Minuten Pause
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Wissensplattform Personal- und Gehaltswesen Lehrpersonen
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Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die hauptverantworliche Person der ePM kann zu Unterstützung für die Bearbeitung der ePM zusätzlichen Personen Zugriff erteilen. Die Verantwortung liegt bei der SL. Nur er kann Mutationen vornehmen. Die Mitarbeiter der ERZ haben keinen Einblick über erfasste delegierte Personen. Der SL kann einer delegierten Person unterschiedliche Berechtigungen erteilen. Nur Leserechte -> Bearbeitungsrechte -> Bearbeitungs- und Freigaberechte. Häufigster Fehler bei der Erfassung: es werden keine Rechte erfasst.
Weiteres Merkmal eines Zugangs durch delegierte Personen: diese Personen verwenden NIE die eigene E-Mail-Adresse sondern bekommen ein Login via E-Mail vom SL zugestellt. Der SL muss für seine Institution einmalig ein Präfix erfassen. Beispiel für delegierte Person:    Schulexyz:Meier



Kanton Bern

58

WPGL – Wissensplattform Personal- und Gehaltswesen Lehrpersonen
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https://www.be.ch/wpgl

https://www.be.ch/wpgl
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15 Minute Pause
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Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die hauptverantworliche Person der ePM kann zu Unterstützung für die Bearbeitung der ePM zusätzlichen Personen Zugriff erteilen. Die Verantwortung liegt bei der SL. Nur er kann Mutationen vornehmen. Die Mitarbeiter der ERZ haben keinen Einblick über erfasste delegierte Personen. Der SL kann einer delegierten Person unterschiedliche Berechtigungen erteilen. Nur Leserechte -> Bearbeitungsrechte -> Bearbeitungs- und Freigaberechte. Häufigster Fehler bei der Erfassung: es werden keine Rechte erfasst.
Weiteres Merkmal eines Zugangs durch delegierte Personen: diese Personen verwenden NIE die eigene E-Mail-Adresse sondern bekommen ein Login via E-Mail vom SL zugestellt. Der SL muss für seine Institution einmalig ein Präfix erfassen. Beispiel für delegierte Person:    Schulexyz:Meier
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Inhalt
• Wer darf auf dem KSML publizieren
• Unterschied KSML-Portal / KSML
• Login KSML-Portal (BE-Login)
• Stelleninserat erfassen und publizieren
• Vorlagen verwalten
• Bewerbungen sichten

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Kurze Einführung über das Vorgehen
Kontrolle ob Zugriff BE-Login bei ca. 6 Teilnehmern funktioniert
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Auf dem KSML publizieren - WER?

Der KSML steht exklusiv allen im Kanton Bern liegenden Schulen, 
das heisst allen Volksschulen, kantonalen Schulen und allen 
Schulen, welche teil- oder vollsubventioniert sind und über einen 
Leistungsauftrag des Kantons Bern verfügen, unentgeltlich zur 
Verfügung.
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Unterschied KSML-Portal / KSML

KSML-Portal – für Stelleninserenten
• Oberfläche für Stelleninserenten (SL oder Verwaltungspersonal 

an Schulen
• Inserate erstellen / bearbeiten / publizieren / löschen
• Bewerbungen sichten

KSML – für Stellensuchende
• Öffentlicher Stellenmarkt des Kantons Bern
• Publizierten Inserate aus dem KSML-Portal 
• Online-Bewerbung erstellen

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Das KSML-Portal ist die Bearbeitungsoberfläche für alle Stelleninserenten, welche von uns den Zugang erhalten haben.
Die verantwortliche Person kann jederzeit ein Inserat vom KSML wegnehmen, falls bereits viele Bewerbungen eingetroffen sind und die Stelle besetzt werden kann.
Falls das Gegenteil eintrifft, kann ein publiziertes Inserat jederzeit verlängert werden und auch angepasst.
Nach dem Klicken auf den grünen Publikationsknopf dauert es max. 10 Minuten, bis das Inserat aufgeschaltet ist.

KSML: ist die öffentliche Stellensuchplattform des Kantons Bern
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Zugang zum KSML-Portal - WIE?

Ich besitze bereits ein BE-Login für die SAP-ePM 
• Um auf das KSML-Portal zugreifen zu können, benötigen Sie 

einen Registrierungscode. Dieser wird einmalig verwendet um 
Ihr BE-Login mit ihrer Schule zu verknüpfen.

Ich haben keinen Zugang zur ePM
• Melden Sie sich unter ksml.lehrpersonen@be.ch. Wir prüfen 

Ihre Anfrage und erteilen Ihnen den Zugang.

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
BE-Login siehe Beschreibung im Benutzerhandbuch KSML und auch ePM. Wir wollten den Zugriff so einfach wie möglich gestalten, d.h. 1 Login (BE-Login) für alle berechtigten Applikationen.
Aktuell kann bei einer delegierten Person noch nicht unterschieden werden, ob der Zugriff nur für ePM oder nur für KSML gültig sein soll. Der Zugriff ist immer für beide Applikationen offen.

mailto:ksml.lehrpersonen@be.ch
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Können Vorlagen erstellt werden? JA

Aus einem Inserat eine Vorlage erstellen
Aus einer Vorlage ein Inserat erstellen

Vorteil
• Standardinformation sind bereits vorhanden
• Inserat kann rasch publiziert werden

«Nachteil» - 
• Inserat muss überarbeitet werden, damit nicht «alte» 

Informationen übernommen werden
• Stellenantritt / Bewerbungsfrist müssen neu gesetzt werden

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Vorlagen aus Inseraten erstellen ist sehr hilfreich. Beim nächsten Inserat kann die Vorlage aufgerufen werden und daraus ein neues Inserat generiert werden.
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Bewerbungen sichten

• Jede eingegangene Bewerbung wird mit E-Mail avisiert
• Bewerbungen herunterladen
• Übersicht (Excel) erstellen

Wichtiger Hinweis
120 Tage nach Bewerbungsfrist werden die eingegangenen 
Bewerbungen automatisch gelöscht.

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die eingegangenen Bewerbungen werden dem Inseratverantworlichen (Schulleiter oder delegierte Person) per E-Mail avisiert. Achtung: unter Bewerbung sichten, werden nur die Stelleninserate sichtbar, bei welchen schon Bewerbungen eingetroffen sind.
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Bewerbung auf eine Stelle - WIE?

• Entsprechendes Stelleninserat öffnen
• «Jetzt online bewerben»
• Geforderte Angaben ausfüllen
• Unterlagen hochladen
• Bewerbung abschicken
• Aktivierungslink unbedingt bestätigen (wird auf die angegebene 

E-Mail-Adresse verschickt)

Bewerbungen nur über diesen verschlüsselten Kanal versenden – 
nicht an eine E-Mail-Adresse zustellen
(im Inserat keine E-Mail-Adressen angeben)

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Kurze Erläuterung über den bekannte Online-Bewerbungsprozess auf den meisten Stellenportalen
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Wertvolle Links zum KSML-Portal/KSML

Startseite KSML-Portal und KSML: 
https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=14951622

https://www.jobs.sites.be.ch/jobs_sites/de/index/navi/stellenmarkt/stellen/lehrpersonen.html

Link Benutzer-Handbuch
https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=14951622&preview=/10356940/10359592/06.0
8_KSML_Handbuch.pdf

Wo erhalte ich Unterstützung
Für technischen Support    031 633 83 20
     ksml.lehrpersonen@be.ch

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Hinweis zu Seite ERZ – Link Benutzerhandbuch – weitere Unterstützung

https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=14951622
https://www.jobs.sites.be.ch/jobs_sites/de/index/navi/stellenmarkt/stellen/lehrpersonen.html
https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=14951622&preview=/10356940/10359592/06.08_KSML_Handbuch.pdf
https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=14951622&preview=/10356940/10359592/06.08_KSML_Handbuch.pdf
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Stellvertretungszentrale 
SteZe

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD
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Ziel und Inhalt

• Wer darf auf der STEZE publizieren
• Login SteZe
• SOS-Benachrichtigung

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die Stellvertretungszentrale STEZE ermöglicht die Ausschreibung von kurzfristigen, bis zu einem Monat dauernden Stellvertretungen im deutschsprachigen Kantonsteil.
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Wer darf auf der STEZE publizieren?

• SteZe  -> öffentliche Plattform

• Ausschreibung oder Suche von bis zu max. 1 Monat 
dauernden Stellvertretungen

• Neu auch in franz. Sprache verfügbar

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Das Wichtigste im Überblick:
Stelleninserate können während 7 x 24h direkt aufgeschaltet werden
Einrichten von persönlichen Suchprofilen für Stellensuchende
Automatische Benachrichtigung per E-Mail
SMS-Benachrichtigung bei SOS-Stellenangeboten
Abonnieren von Stellenangeboten als RSS-Feed.
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Zugang zur SteZe - WIE?

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Ihre Stelleninserate schalten Sie während 7x24h direkt im Internet auf. Nach der Registrierung auf der Plattform übernehmen Sie die komplette Verwaltung Ihrer Stelleninserate. Gewinnen Sie so Zeit, wenn es um dringend zu besetzende Stellvertretungen geht. Stellvertretungen können Sie frühestens einen Monat vor Beginn erfassen und ausschreiben. Für Stellvertretungen, die unmittelbar nach den Schulferien beginnen, ist eine Meldung noch vor den Ferien möglich.
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Wertvolle Links zur SteZe

Startseite STEZE: 
https://www.steze.apps.be.ch/steze/

Link Benutzer-Handbuch
https://www.steze.apps.be.ch/steze/Userguide_STEZE.pdf

Wo erhalte ich Unterstützung
Hotline STEZE    031 633 84 72

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Hinweis zu Seite ERZ – Link Benutzerhandbuch – weitere Unterstützung

https://www.steze.apps.be.ch/steze/
https://www.steze.apps.be.ch/steze/Userguide_STEZE.pdf
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Arbeitszeugnis-
managementsystem  
AZMS

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD
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Ziel und Inhalt

• Zugang via BE-Login
• Erstellen von Arbeitszeugnissen 

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die Stellvertretungszentrale STEZE ermöglicht die Ausschreibung von kurzfristigen, bis zu einem Monat dauernden Stellvertretungen im deutschsprachigen Kantonsteil.
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AZMS

• Zugang via BE-Login
• Arbeitszeugnis-Managementsystem für 

Lehrpersonen (AZMS LP)

• Erstellen von Zwischen- und Arbeitszeugnissen 
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Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die Stellvertretungszentrale STEZE ermöglicht die Ausschreibung von kurzfristigen, bis zu einem Monat dauernden Stellvertretungen im deutschsprachigen Kantonsteil.


https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=27755214
https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pageId=27755214
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AZMS
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Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die Stellvertretungszentrale STEZE ermöglicht die Ausschreibung von kurzfristigen, bis zu einem Monat dauernden Stellvertretungen im deutschsprachigen Kantonsteil.
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Der Gehaltsrechner

Startseite Gehaltrechner: 
http://www.apd-gehaltsrechner-ktbern.ch/

• Einfache Möglichkeit sich über das voraussichtliche Gehalt zu 
informieren

• Provisorische Gehaltsberechnung
• Nur möglich für Lehrpersonen (nicht für Schulleitungen)
• Rechtsverbindliche Gehaltsberechnung nur mit 

Einstufungsverfügung

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Mit dem Online-Gehaltsrechner wird den Lehrkräften eine einfache Möglichkeit geboten, sich über das voraussichtliche Gehalt zu informieren. Durch Eingabe des Beschäftigungsgrads, der Funktion, der Schulstufe, der Ausbildung und der Berufserfahrung können Sie im Internet selber eine Lohnberechnung durchführen. Der Gehaltsrechner nimmt hierzu die Einstufung in die Gehaltsklasse und Gehaltsstufe vor, berechnet das voraussichtliche Gehalt und die zu erwartenden Sozialversicherungsabzüge.Sie finden dieses Instrument auf der Webseite der Erziehungsdirektion unter der Rubrik «Anstellung Lehrkräfte».

http://www.apd-gehaltsrechner-ktbern.ch/
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Beispiel provisorischer Berechnung

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Die Grunddaten für die Berechnung basieren auf dem nächsten Schuljahr (immer 1.8.) Die Sozialversicherungsansätze werden bei Veränderungen per 1.1. jeweils angepasst.
Für die Berechnung des prov. Brutto-Jahresgehalts multiplizieren Sie den Bruttolohn * 13.
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Fragen
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Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Gibt es Fragen zum Modul Gehaltsverarbeitung?
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Seid Ihr zufrieden?

Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern | Amt für zentrale Dienste - Abteilung Personaldienstleistungen APD

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Abgleich mit den gesammelten Erwartungen vornehmen und Feedback einholen.
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Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Verabschiedung und Schluss der Veranstaltung.
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